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Ulla Thönnissen 

Jäger will Einsatz von Body Cams verschleppen 
Auf Antrag der CDU-Landtagsfraktion debattierte der Landtag Nordrhein-Westfalen in einer Aktuellen Stunde 
über die zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamte in Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung steht beim 
Thema Body Cams nach wie vor auf der Bremse. Es ist nicht nachzuvollziehen, warum sie immer noch Zweifel 
an deren Nutzen hat. Andere Bundesländer haben mit Body Cams längst gute Erfahrungen gemacht. Stattdes-
sen wird in Nordrhein-Westfalen auf eine wissenschaftliche Begleitung gesetzt. Minister Jäger nimmt hier mehr 
Rücksicht auf den grünen Koalitionspartner als auf die Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. 
Nach zwei Jahren Tiefschlaf bringt Innenminister Jäger jetzt endlich die Body Cams auf den Weg. Das hätte in 
Nordrhein-Westfalen viel früher geschehen müssen und auch können. Denn schon im Mai 2014 hatte die CDU-
Fraktion die Regierung aufgefordert, ein Pilotprojekt zum Einsatz der Kameras zu starten. Immer wieder wurde 
das von Rot-Grün abgebügelt. Nun hat die Regierung dem Druck der Polizei und der CDU-Fraktion endlich 
nachgegeben. 
Der Minister hat außerdem in aller Öffentlichkeit die Situation der Gewalt gegen Polizeibeamte herunterge-
spielt. Denn angeblich sei die Situation in Nordrhein-Westfalen ja gar nicht so schlimm. Das ist ein Schlag ins 
Gesicht aller Polizistinnen und Polizisten. Jägers Fensterrede im Landtag ist bezeichnend für den Realitätsver-
lust dieses Ministers. 
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Innenminister Jäger muss beantworten, wie es zu eklatanten Mängeln bei neuen Streifen-
wagen kommen konnte 
Tiefe Sitze, enger Fahrerplatz, kleiner Kofferraum, schlechte Sicht nach hinten und ein enger Rücksitz: Das sind 
nur einige der zahlreichen Mängel, die von den Polizeibeamtinnen und –beamten über die neuen BMW-
Streifenwagen vorgebracht werden. Demnach scheint das gewählte Modell in dieser Ausstattung für den Poli-
zeidienst völlig ungeeignet. 
Bei einem Beschaffungsvorhaben von diesem Umfang und dieser Bedeutung sollte eine entsprechende Planung 
ein Auseinanderklaffen von Bedarf und Leistung ausschließen. Immerhin sprechen wir über Beschaffungskos-
ten von mindestens 21 Millionen Euro in drei Jahren. 
Die CDU-Fraktion fordert von der Landesregierung einen ausführlichen schriftlichen Bericht zu den bekannt 
gewordenen Mängeln, zu den Kriterien der Ausschreibung sowie zum Verlauf der Entscheidungsfindung. 

Wieder braucht es die CDU, damit Rot-Grün bei der Inneren Sicherheit in die Puschen 
kommt 

Der Bombenanschlag auf den Sikh-Tempel in Essen und die Verdoppelung der Zahl minderjähriger Salafisten in 
Nordrhein-Westfalen den vergangenen zwei Jahren zeigen, dass Rot-Grün die Szene nicht in den Griff be-
kommt. Wie schon nach der Kölner Silvesternacht muss die Landesregierung nun auf die Arbeit der Opposition 
zurückgreifen – ein Armutszeugnis für den Innenminister. 

Am 8. Mai 2016 kündigte Innenminister Jäger plötzlich an, Personendaten gewaltbereiter Minderjähriger ab 14 
Jahren speichern zu wollen. Die CDU hat dies bereits nach den Festnahmen im April gefordert und die dafür 
notwendige Gesetzesänderung am 3. Mai 2016 mit einem entsprechenden Antrag dem Landtag vorgelegt. 
Schnell und präzise reagieren – das wäre die Aufgabe der Landesregierung gewesen. Aber wieder brauchte es 
die CDU, damit Rot-Grün bei der Inneren Sicherheit in die Puschen kommt. 
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Nach geltender Rechtslage darf der NRW-Verfassungsschutz personenbezogene Daten von minderjährigen 
Extremisten erst speichern, wenn diese Personen mindestens 16 Jahre alt sind. Deshalb will die CDU-
Landtagsfraktion das Verfassungsschutzgesetz ändern und die Altersgrenze zur Datenspeicherung über gefähr-
liche Minderjährige herabsetzen. Es kann nicht sein, dass ausgerechnet das große Bundesland Nordrhein-
Westfalen – das noch dazu das gravierendste Salafistenproblem in ganz Deutschland aufweist – gegenüber 
minderjährigen Islamisten ohne Hilfe von außen schutzlos ist. Was 13 Bundesländer und der Bund können, soll-
te auch in Nordrhein-Westfalen möglich sein. 

Beim Bombenanschlag in Essen konnten die nordrhein-westfälischen Behörden die beiden mutmaßlichen At-
tentäter erst überführen, nachdem das Bundesamt für Verfassungsschutz ihnen entsprechende Daten zu den 
beiden Jugendlichen übermittelt hatte. Im Gegensatz zum NRW-Verfassungsschutz dürfen das Bundesamt für 
Verfassungsschutz und die Verfassungsschutzämter von dreizehn anderen Bundesländern entsprechende Da-
ten bereits dann speichern, wenn die Jugendlichen das 14. Lebensjahr vollendet haben.  

Nordrhein-Westfalen braucht ein funktionstüchtiges flexibles  
Aufnahmesystem für Asylsuchende 

Trotz der seit November 2015 stark sinkenden Flüchtlingszahlen hat Nordrhein-Westfalen immer noch kein 
funktionierendes Aufnahmesystem für Asylsuchende. Rund 70 Prozent der Unterbringungsplätze im Land sind 
lediglich Notunterkunftsplätze. Aktuell sind von den über 70.000 Landesplätzen lediglich 25.000 Plätze belegt. 
Das heißt, dass fast zwei Drittel der Landesplätze frei stehen.  

Lediglich ein Bruchteil der Asylsuchenden aus sicheren Herkunftsländern wird bis zur Beendigung des Asylver-
fahrens in den Landesaufnahmeeinrichtungen untergebracht. Stattdessen weist das Land sie den Kommunen 
zu. Nur rund ein Viertel aller möglichen Fälle von beschleunigten Verfahren für Menschen aus sicheren Her-
kunftsländern findet in den besonderen Einrichtungen im Rahmen des Aktionsplans statt. Es ist zudem unehr-
lich, den Menschen mit einer niedrigen Schutzquote, Hoffnung zu machen, dauerhaft in Nordrhein-Westfalen 
zu bleiben. 

Statt die sinkenden Flüchtlingszahlen dazu zu nutzen, endlich das Aufnahmesystem aus dem Not-Modus her-
auszuführen, doktert Nordrhein-Westfalen weiterhin nur daran herum. Zur Neuorganisation der Flüchtlings-
aufnahme in Nordrhein-Westfalen hat die CDU-Landtagsfraktion einen Antrag vorgelegt. Die CDU-
Landtagsfraktion fordert ein Konzept für das Aufnahmesystem in Nordrhein-Westfalen, das auch endlich ein 
Kostencontrolling aller bestehenden und geplanten Landesaufnahmeeinrichtungen vorsieht. Notwendig ist es 
auch, den sogenannten Aktionsplan Westbalkan weiter auszubauen und auf die tausenden Asylsuchenden aus-
zuweiten, die aus sicheren Herkunftsländern stammen, aber bereits den Kommunen zugewiesen wurden. Hier 
muss ein Rückholprogramm zur Entlastung der Kommunen begonnen werden. Nur so kann die Differenzierung 
im Asylsystem konsequent umgesetzt werden.“ 

Deutlicher Rückgang der Asylbewerberzahlen: Seit November ist ein kontinuierlicher Rückgang der Zahl der 
Asylsuchenden bundesweit und auch in Nordrhein-Westfalen festzustellen. Im letzten Quartal 2015 wurden 
noch 107.000 Asylsuchende im sogenannten Easy-System des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge für 
Nordrhein-Westfalen registriert; im ersten Quartal dieses Jahres waren es nur noch rund 40.000.  Waren es im 

Jägers Flüchtlingskostenerstattung ist ein Desaster für die Kommunen 

Wieder einmal bleibt es dabei: die Landeserstattungen werden nicht den realen finanziellen Herausforderun-
gen der Städte und Gemeinden durch die Flüchtlingszahlen gerecht. Die Kommunen bleiben auf einem großen 
Teil ihrer Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden sitzen.  

Letztlich konnte nur dank der erheblich aufgestockten Bundesbeteiligung von 626 Millionen Euro überhaupt 
eine strukturelle Verbesserung der Flüchtlingspauschale vorgenommen werden. Das System bleibt aber auf-
grund des mangelnden Handlungswillens von SPD und Grünen ein einziges Desaster.  
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Die CDU-Fraktion hat mit dem Modell einer nachgelagerten Spitzabrechnung ein gerechtes Modell vorgeschla-
gen, das die Kommunen angemessen entlastet und noch in diesem Jahr umzusetzen wäre. Aber SPD und Grüne 
haben kein Interesse an einer transparenten und klaren Regelung, die alle kommunalen Kosten berücksichtigt.  

Wider besseren Wissens wird weiterhin mit unrealistisch geringen Flüchtlingszahlen gerechnet, wodurch den 
Kommunen hunderte Millionen Euro vorenthalten werden.  

Das völlig überholte System des Flüchtlingsaufnahmegesetzes sorgt für massive interkommunale Verwerfun-
gen, was selbst Grüne und SPD einräumen mussten. Denn die Verteilung der Mittel erfolgt weiterhin nur pau-
schal und nicht nach der tatsächlichen Flüchtlingszahl in den Kommunen. Die Städte und Gemeinden müssen 
die Versäumnisse ausbaden. 

Nordrhein-Westfalen braucht eine seriöse Finanzierung der Kinderbetreuung  

Der Gesetzesentwurf der rot-grünen Landesregierung kommt für viele Einrichtungen zu spät. Kita-Träger be-
richten schon länger sehr deutlich über das Ausmaß der finanziellen Probleme. Statt eigenes Geld in die Hand 
zu nehmen, verteilt die Landesregierung lediglich Bundesmittel um und verkauf das als großen Wurf. Eine 
nachhaltige Finanzpolitik sieht anders aus. 

Wir setzen uns daher dafür ein, dass die rot-grüne Landesregierung die aus dem Wegfall des Betreuungsgeldes 
frei werdenden Mittel in vollem Umfang zur Sicherung der Qualität der Kinderbetreuung einsetzt. Zum Ausbau 
der Kinderbetreuungsplätze muss die Landesregierung endlich eigenes Geld in die Hand nehmen und so 
schnell wie möglich ein Investitionsprogramm auflegen.  

Dass das Geld dafür vorhanden ist, zeigt die Einführung eines beitragsfreien Kitajahrs, das rund 161 Millionen 
Euro pro Jahr kostet, jedoch insbesondere die besserverdienenden Paare entlastet. Gemeinsam mit der FDP 
haben wir einen Vorschlag zur Dynamisierung der Kindpauschalen vorgelegt, der eine substantielle Verbesse-
rung der finanziellen Situation von Kitas darstellt. 

Duin muss eingestehen: Landesregierung verschläft Juncker-Plan und lässt  
Milliarden liegen 

Die Ministerpräsidentin hatte großspurig Unterstützung aus dem Juncker-Plan für Nordrhein-Westfalen ange-
kündigt. Ihr Wirtschaftsminister musste heute eingestehen, dass absolut nichts davon gehalten werden kann. 
Denn es wurde gar nichts in Brüssel beantragt. Die nächste Blamage für die Wirtschaftspolitik dieser Landesre-
gierung. 

Frau Kraft hatte in ihrer Regierungserklärung am 29. Januar 2015 im Landtag erklärt, dass Nordrhein-Westfalen 
3,7 Milliarden Euro zum Juncker-Plan mit dem Schwerpunkt Breitbandausbau gemeldet habe. Stimmt nicht, wie 
wir heute von Herrn Duin wissen. Eine solche Anmeldung aus Nordrhein-Westfalen hat es nie gegeben. Diese 
3,7 Milliarden Euro waren eine Luftblase, die heute geplatzt ist. Die Landesregierung muss endlich handeln, um 
alle Chancen zu nutzen und nicht tatenlos zusehen, wie es uns andere vormachen. So wurden bisher 900 Millio-
nen Euro für Projekte in Deutschland mit Hilfe des sogenannten Juncker-Plans finanziert. In Nordrhein-
Westfalen liegt kein einziges. Wen wundert dabei noch das Nullwachstum in unserem Bundesland.“ 

Der Juncker-Plan trat im Sommer 2015 in Kraft und umfasst unter anderem die Mobilisierung von Investitionen 
in Hohe von (mindestens) 315 Milliarden Euro in drei Jahren, die in Forschung, in den Ausbau von Infrastruktur 
sowie in die Förderung von Breitbandinternet fließen sollen. Diese Summe soll durch eine Kombination öffent-
licher und privater Finanzquellen erreicht werden. Dazu werden von der Europäischen Kommission und der Eu-
ropäischen Investitionsbank zunächst 21 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, die dann letztlich rund 240 
Milliarden Euro Finanzmittel für langfristige Investitionen und rund 75 Milliarden Euro Finanzmittel für kleine 
und mittlere Unternehmen bewirken sollen. 
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Sabotageakte in Tagebauen 

Angesichts der neuen Qualität der Straftaten in Zusammenhang mit den Tagebauen im Rheinischen Revier, 
forderte die CDU-Fraktion in der Plenardebatte dieser Woche ein konsequenteres Vorgehen gegen die Straftä-
ter. 

Zum Hintergrund: in der Nacht zum 24. April 2016 legten mutmaßlich militante Braunkohlegegner unterhalb 
einer Kabelbrücke mit mehr als 50 30.000-Volt-Leitungen Feuer. Leider kein Einzelfall. Vor gut drei Wochen 
sägte ein Unbekannter einen Strommast beim Tagebau Inden an. Da die Leitungen nicht nur über eine nahege-
legene Straße, sondern auch über die Autobahn 4 führen, hätte ein Umlegen des Mastes tödliche Folgen haben 
können. 

Auch in Zusammenhang mit den Bewohnern des sogenannten „Wiesencamps“ bei Morschenich wurden diverse 
Straftaten registriert. Immer wieder kam es immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen. Als die Polizei am 11. 
April 2016 das Camp der Tagebaugegner durchsuchte, stellten die Einsatzkräfte unter anderem mehrere 
Schleudern, Wurfeisen und Feuerwerkskörper sicher.  

In einem Bericht an den Rechtsausschuss am 13. April 2016 stellte die Landesregierung fest, dass dem Landes-
kriminalamt im Zusammenhang mit Aktivitäten gegen den Braunkohleabbau in den letzten sechs Monaten 74 
Straftaten, darunter 31 Gewaltdelikte, gemeldet wurden. 

Es wird immer deutlicher, dass der gewaltsame Protest gegen die Braunkohlewirtschaft eine neue Eskalations-
stufe erreicht hat, der nun auch Todesopfer in Kauf zu nehmen scheint. Viel zu lange haben bestimmte Parteien 
und einzelne Politiker mindestens den Eindruck erweckt, dass Gewalt ein legitimes Mittel beim Erreichen poli-
tischer Ziele ist.  

Das wurde auch in der Plenardebatte wieder deutlich. Die relativierende Formulierung „Gewalt dürfe kein Mit-
tel sein, aber…“ war besonders bei Grünen und Piraten immer wieder zu hören. Für die CDU ist klar: Gewalt ist 
in unserem Land kein Mittel zur Durchsetzung von Wünschen oder Zielen. Friedlicher Protest ist ein demokrati-
sches Recht in unserem Staat. Wer dieses Recht missbraucht und Straftaten begeht, verstößt gegen einen wich-
tigen Konsens unserer Gesellschaft. 

Alle Parteien, die in unserem demokratischen Rechtsstaat politische Verantwortung tragen, müssen sich klar 
dazu bekennen, dass Gewalt- und Straftaten keine Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele sein können oder 
dürfen. Das gilt auch für deren Jugendorganisationen.  

Landesregierung muss Bundesinitiativen endlich umsetzen 

Durch die neuen Gesetzgebungen der Bundesregierung haben wir in der Pflege in den letzten Jahren viel er-
reicht. Die Generalisierung der Pflegeausbildung ist ein wichtiger Schritt zu einer deutlichen Verbesserung für 
die Qualität der Pflege. Die Reform ist ein deutlicher Gewinn für die Qualifizierung des Personals, die Aufwer-
tung des Pflegeberufs und eine höhere Wertschätzung in der Pflege.  

Die Landesregierung ist nun in der Pflicht auch in Nordrhein-Westfalen die nötigen Grundlage zu schaffen. Un-
ser Land hängt bei der Umsetzung des neuen Wohn-und Teilhabegesetzes den anderen Bundesländern deutlich 
hinterher. Ebenfalls in der Pflicht bleibt die Ministerin bei der Vorlage der Zahlen für die personelle Ausstat-
tung beim Pflegestärkungsgesetz.  

Hierfür ist Frau Steffens primär zuständig und nicht, wie von ihr gefordert, Berlin. Um die Interessen der Pfle-
genden und zu Pflegenden besser umzusetzen, hat die CDU Landtagsfraktion die Einrichtung einer Pflegekam-
mer für Nordrhein-Westfalen beantragt. 


